
Könnte ich nicht zum Schuldienst zugelassen
werden?
Beitrag von „Humblebee“ vom 15. Januar 2023 20:30

Ja, klar ist das die Verbeamtung auf Widerruf. NDS ist aber eines der Bundesländer, wo man nur
einmal - und zwar nach dem Ref. (zur Verbeamtung auf Probe) - zum Amtsarzt/zur Amtsärztin
muss. Da scheint dein BL aber wohl nicht dazuzugehören; schade  .
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